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§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

1.  Nachstehende Bedingungen gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische 

Personen des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches- Sondervermögen ist. 

2.  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 

Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, 

wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten 

auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen 

abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen. Sie 

gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal 

ausdrücklich vereinbart werden. 

4.  Im Einzelfall zwischen den Vertragsparteien getroffene Vereinbarungen haben Vorrang vor diesen 

Geschäftsbedingungen.  

5. Mündliche Abreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns. 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber 

abzugeben sind, bedürfen der Schriftform. Das Schriftformerfordernis nach diesem Vertrag ist auch 

dann gewahrt, wenn die Erklärung elektronisch (z.B. per Email) oder per Fax übermittelt wird. 

§ 2 Angebot 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet haben. 

2. Die Bestellung des Käufers stellt das verbindliche Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar, 

welches wir innerhalb von zwei Wochen annehmen können. Ein Kaufvertrag kommt erst durch 

unsere schriftliche Auftragsbestätigung, spätestens durch Versendung der Kaufsache zustande. Der 

Inhalt des Vertrages richtet sich ausschließlich nach der Auftragsbestätigung. 

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen 

1. Sämtliche Zahlungen sind in Euro und ausschließlich an uns zu leisten. 

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher 

Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "EXW“ 

(Incoterms 2020), ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 
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4. Sofern nicht anders vereinbart, sind sämtliche Rechnungen ohne Abzüge innerhalb von 30 Tagen 

ab Rechnungsdatum zu bezahlen. Skonto wird nicht gewährt. Falls nicht anders vereinbart, ist eine 

Anzahlung von 30 % des Kaufpreises bei Auftragsbestätigung zu leisten. 

5. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe des jeweils geltenden gesetzlichen 

Verzugszinses fällig. 

6. Sollten wir begründete Anhaltspunkte für eine mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers haben, 

sind wir berechtigt, (a) Vorauskasse zu fordern oder (b) sonstige andere Zahlungsbedingungen als 

die bereits vereinbarten Zahlungsbedingungen festzusetzen und / oder (c) eine Sicherheitsleistung 

zu verlangen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung auch nach Ablauf einer 

angemessenen Frist nicht erbracht oder stimmt der Käufer den veränderten Zahlungsbedingungen 

nicht zu, so können wir, unbeschadet weiterer Rechte, von einzelnen oder allen betroffenen 

Verträgen jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, 

dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet 

wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – 

gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). 

7. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte wegen etwaiger von uns bestrittener Gegenansprüche 

des Käufers sind nicht zulässig, vielmehr setzt die Geltendmachung derartiger Rechte im 

Gegenseitigkeitsverhältnis stehende, unbestrittene und/ oder rechtskräftig festgestellte 

Forderungen voraus. 

§ 4 Lieferzeit 

1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind 

ausschließlich unverbindliche Angaben. 

2.  Lieferfristen beginnen nach Abklärung aller technischen Fragen und nach Eingang aller für die 

Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, der vereinbarten Anzahlungen, der 

rechtzeitigen Materialbeistellung sowie der Erfüllung notwendiger Mitwirkungspflichten des 

Käufers. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Mit Meldung der 

Versandbereitschaft gilt die Lieferfrist auch dann als eingehalten, wenn die Versendung ohne unser 

Verschulden unmöglich ist. 

3.  Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von uns oder unseren 

Unterlieferanten liegende und von uns nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, 

Naturkatastrophen, Arbeitskämpfe, behördliche Anordnungen oder Mangel an 

Transportmöglichkeiten entbinden uns für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung 

oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der 

Störung wird der Käufer in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht 
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absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten.  

4.  Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Käufer 

zumutbar ist.  

5. Vertragsgemäß abhol- bzw. versandfertig gemeldete Ware muss vom Käufer unverzüglich 

abgenommen werden. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 

Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden ersetzt zu 

verlangen. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagern 

wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der 

Versandbereitschaft dem Versand gleich. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

6. Kommen wir in Verzug, kann der Käufer - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden 

entstanden ist - eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je  0,5 % insgesamt 

jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges 

nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte. 

7. Entschädigungsansprüche des Käufers, die über die in § 4 Abs. 6 genannten Grenzen hinausgehen, 

sind in allen Fällen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Nachfrist, 

vorbehaltlich § 9 dieser Bedingungen, ausgeschlossen.  

§ 5 Materialbeistellungen 

1. Werden Materialien vom Käufer geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr mit einem 

angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5% rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit 

anzuliefern. 

2.  Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Außer in 

Fällen höherer Gewalt trägt der Käufer die entstehenden Mehrkosten auch für 

Fertigungsunterbrechungen. 

§ 6 Gefahrenübergang, Verpackung 

1. Die vereinbarten Lieferklauseln sind nach den Incoterms 2020 auszulegen. Sofern keine 

abweichende Lieferklausel vereinbart wurde, gilt EXW Ruf Brikettiersysteme.  

2. Die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung der Ware geht gemäß der vereinbarten 

Lieferklausel gemäß den Incoterms 2020 auf den Käufer über.  

3. Ist die Ware abhol- bzw. versandbereit und verzögert sich die Abholung bzw. Versendung aus 

Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der 

Abhol- bzw. Versandbereitschaft beim Käufer auf diesen über. Auf schriftliches Verlangen des 
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Käufers wird die Ware auf seine Kosten gegen Lager-, Bruch-, Transport- und Feuerschaden 

versichert. 

4. Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des Käufers. Sofern nicht anders 

vereinbart, wählen wir die Verpackung und Versandart nach bestem Ermessen. Wir werden uns 

bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des Käufers zu 

berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten – auch bei vereinbarter Frachtfreilieferung – gehen 

zu Lasten des Käufers. 

5. Wir nehmen Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 

Verpackungsverordnung nicht zurück; ausgenommen sind Paletten. Der Käufer hat für die 

Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. 

§ 7 Abnahme 

Eine Abnahmeprüfung findet nur statt, wenn sie im Kaufvertrag ausdrücklich vereinbart wird. 

§ 8 Mängelhaftung  

1. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser die Waren unverzüglich nach Erhalt prüft 

und uns unverzüglich das Vorliegen eines Mangels schriftlich mitteilt. Verdeckte Mängel sind uns 

durch den Käufer unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich mitzuteilen.  

2. Die Lieferungen sind frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrenübergang den subjektiven 

Anforderungen im Sinne des § 434 Abs. 2 BGB entsprechen.  Die Lieferungen entsprechenden den 

subjektiven Anforderungen, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen. Die vereinbarte 

Beschaffenheit bestimmt sich dabei ausschließlich nach unserer Produktspezifikation bzw. der 

vereinbarten Leistungsbeschreibung. Andere oder weitergehende subjektive oder objektive 

Anforderungen im Sinne des § 434 Abs. 3 BGB, Eigenschaften und Merkmale als die ausdrücklich 

vereinbarte Beschaffenheit der Lieferungen sind nicht geschuldet. Eine über die Gewährleistung 

für diese Beschaffenheitsvereinbarung hinausgehende Gewährleistung für einen bestimmten 

Verwendungszweck, Funktionalität, Kompatibilität, Interoperabilität, Verwendungsdauer oder 

Haltbarkeit nach Gefahrübergang wird nur insoweit übernommen, als dies ausdrücklich und 

schriftlich vereinbart ist; im Übrigen obliegt das Eignungs- und Verwendungsrisiko ausschließlich 

dem Käufer. Mit dieser Maßgabe haften wir für einen Sachmangel wie folgt:  

3. Weist die Lieferung bei Gefahrübergang einen Sachmangel auf, so sind wir zur Nacherfüllung 

berechtigt und verpflichtet. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Nachbesserung 

oder Ersatzlieferung. Erfüllungsort der Nacherfüllung ist unser Hauptsitz.  
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4. Der Käufer hat uns die mangelhafte Lieferung zum Zweck der Nacherfüllung zur Verfügung zu 

stellen. Zur Nacherfüllung ist uns angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Wird uns diese 

verweigert, sind wir insoweit von der Gewährleistung befreit. 

5. Im Fall der Ersatzlieferung hat der Käufer uns die mangelhafte Sache ordnungsgemäß 

verpackt zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der 

mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau 

verpflichtet waren.  

6. Werden im Rahmen der Nacherfüllung Teile eingebaut, kann der Käufer 

Sachmängelansprüche bzgl. dieser Teile nur bis zum Ablauf der ursprünglichen 

Verjährungsfrist geltend machen. 

7. Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt, in einer vom Käufer gesetzten angemessenen Frist nicht 

erfolgt, oder verweigert wird, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises 

(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Eine Nachbesserung gilt mit dem 

erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache 

oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Schadens – und 

Aufwendungsersatzansprüche wegen eines Mangels bleiben hiervon unberührt, soweit sie nicht 

nach § 9 dieser Bedingungen beschränkt oder ausgeschlossen sind. 

8. Eine Gewährleistung für Mängel an der gelieferten Ware, die ihre Ursache im üblichen Verschleiß 

haben, ist ausgeschlossen. Werden Betriebs- und Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen 

an den Lieferungen und Leistungen vorgenommen oder Teile ausgewechselt, entfällt jede 

Gewährleistung, es sei denn, dass der Käufer nachweist, dass der Mangel hierauf nicht beruht. 

9. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht 

dem Käufer kein Rücktrittsrecht zu. 

10.§ 478 BGB bleibt durch die vorangegangenen Absätze unberührt. 

§ 9 Haftungsbegrenzung 

1. Im Falle einer Pflichtverletzung, bei mangelhafter Lieferung oder unerlaubter Handlung, haften 

wir auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz – vorbehaltlich weiterer vertraglicher oder 

gesetzlicher Haftungsvoraussetzungen – nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei leicht 

fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Vertragspflicht, deren Verletzung die 

Erreichung des Vertragszweckes gefährdet). Jedoch ist unsere Haftung im Falle der leicht 

fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht auf den bei Vertragsschluss 

voraussehbaren vertragstypischen Schaden beschränkt. 
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2. Die in § 9 Abs. 1 dieser Bedingungen enthaltenen Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen 

gelten nicht im Fall der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache im Sinne des 

§ 444 BGB, im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels, im Fall von Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall eines Verstoßes gegen 

Bestimmungen des Datenschutzrechtes sowie einer zwingenden Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

3. Im Falle der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht oder eines schon bei Vertragsabschluss 

bestehenden Leistungshindernisses (§ 311 II, 311 a BGB) beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf 

das negative Interesse. 

4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 

Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

5. Eine Änderung der Beweislast ist mit den Regelungen in den §§ 9 und 10 nicht verbunden. 

§ 10 Verjährung 

Vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus Anlass oder im Zusammenhang mit der 

Lieferung der Ware entstehen, verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Davon unberührt bleibt 

unsere Haftung aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen, schuldhaft 

herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers, der Gesundheit sowie die Verjährung von 

gesetzlichen Rückgriffsansprüchen. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht 

erneut zu laufen.  

§ 11 Eigentumsvorbehalt 

1.  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 

Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, 

sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns 

liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung 

befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers - abzüglich angemessener 

Verwertungskosten - anzurechnen.  

2.  Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, 

diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu 

versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf 

eigene Kosten rechtzeitig durchführen.  

3.  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der 
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Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 

erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.  

4.  Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; zu 

anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung und 

Sicherungsübereignung, ist der Käufer nicht berechtigt. Der Käufer tritt uns jedoch bereits jetzt 

alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, 

die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 

unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur 

Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 

Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, 

die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 

vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag 

auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 

vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 

die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  

5.  Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. 

Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben 

wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-

Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 

Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für 

die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.  

6.  Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 

erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 

(Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum 

Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als 

Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum 

überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.  

7.  Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die 

durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.  

8.  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit 

freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 

mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

9. Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende 

Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der 
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Käufer alles tun, um uns unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Käufer 

wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die 

Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind. Die 

Nichterfüllung der vorgenannten Verpflichtung gilt als schwere Vertragsverletzung.  

§ 12 Kein vertragliches Rücktrittsrecht, Schadenspauschale 

Nach Vertragsschluss steht dem Käufer kein vertragliches Rücktrittsrecht zu. Für den Fall, dass wir 

einem Rücktritt zustimmen, haben wir Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz. Diesen 

pauschalieren wir wie folgt:  

Für den Fall, dass der Käufer den Rücktritt vom Vertrag bis spätestens 6 Wochen vor dem vereinbarten 

Liefertermin verlangt, sind wir berechtigt, als Schadensersatz 10 % des vereinbarten Brutto-

Kaufpreises geltend zu machen, sofern der Käufer nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht 

bzw. nicht in der Höhe der Pauschale nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eingetreten ist. Bei 

einem Rücktritt innerhalb von 6 Wochen vor dem vereinbarten Liefertermin erhöht sich die Pauschale 

auf 25%.  Aus vorstehender Schadenspauschalierung kann der Käufer kein Recht zum Rücktritt 

ableiten. 

§ 13 Gewerbliche Schutzrechte, Ausschluss Reverse Engineering  

1. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen sowie anderen Unterlagen behalten wir uns 

unsere Eigentums-, Urheber- sowie sonstige Schutzrechte vor. Der Käufer darf diese nur mit 

unserer schriftlichen Einwilligung an Dritte weitergeben oder zum Gegenstand von 

Veröffentlichungen machen, unabhängig davon, ob wir diese als vertraulich gekennzeichnet haben. 

2. Mit dem Verkauf der Waren wird dem Käufer kein Recht und keine Lizenz an Patenten, welche uns  

gehören oder von uns verwaltet werden oder an welchen wir Lizenzen halten, eingeräumt. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass der Käufer nicht berechtigt ist, die unter diesem Vertrag gelieferten 

Waren, die von einem Patent erfasst sind, zu nutzen und zu verkaufen. 

3. Ein Reverse Engineering (Rückwärtsanalysieren) der von uns  gelieferten Waren ist nicht erlaubt. 

4. Der Käufer verpflichtet sich, uns von Schutzrechtsbehauptungen Dritter hinsichtlich der von uns 

gelieferten Produkte unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Wir sind berechtigt, aber nicht 

verpflichtet, auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung die Rechtsverteidigung zu 

übernehmen. 

5. Die Maschinen von uns werden durch eine Software gesteuert, die bei Anlieferung durch 

Sicherheitsmechanismen geschützt ist. An der Software erhält der Käufer, aufschiebend bedingt 

ab voller Bezahlung der Maschine, ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und zeitlich nicht 

begrenztes Nutzungsrecht für die Software in Verbindung mit der von uns gelieferten Maschine. 
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Wir bleiben Inhaber des Urheberrechts sowie aller anderen gewerblichen Schutzrechte. Dem 

Käufer ist es untersagt, die Sicherheitsmechanismen zu entfernen. Es ist ihm ferner untersagt, 

Vervielfältigungen der Software anzufertigen und Copyright-Vermerke zu entfernen. Eine 

Weitergabe der Software an Dritte, insbesondere ohne die dazugehörige Maschine, ist nicht 

gestattet. Die Software darf nicht geändert, verbunden, modifiziert oder adaptiert werden. 

Ebenso wenig ist eine Rückübersetzung, Disassemblierung oder Dekompilierung gestattet. 

6. Bei schuldhaftem Verstoß gegen die Bestimmungen nach Ziffer 12 Nr. 5 hat der Käufer für jeden 

Fall der Zuwiderhandlung eine von RUF nach billigem Ermessen zu bestimmende und vom 

zuständigen Amts- oder Landgericht überprüfbare Vertragsstrafe zu entrichten.  

7. An Standardsoftware hat der Käufer das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung mit den 

vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den vereinbarten Geräten.  

§ 14 Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen 

1. Der Käufer verpflichtet sich, die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen zu erfüllen, die 

von der deutschen Zollverwaltung für die Zertifizierung zum „Zugelassenen 

Wirtschaftsbeteiligten“ (ZWB/AEO) erlassen wurden. Sofern der Käufer nicht selbst die 

Anerkennung als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter besitzt oder beantragt hat, verpflichtet er 

sich, uns gegenüber eine gesonderte Verpflichtungserklärung nach zollamtlichem Muster zur 

Einhaltung der Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen abzugeben 

2. Der Käufer verpflichtet sich, uns sofort zu informieren, wenn die Einhaltung der Sicherheits- und 

Zuverlässigkeitsanforderungen von ihm oder von den von ihm im Rahmen der Vertragserfüllung 

eingesetzten Hilfspersonen verletzt werden oder ihre Einhaltung nicht mehr sichergestellt ist. 

3. Wir haben das Recht, von dem jeweiligen Vertrag zurückzutreten, wenn der Käufer die zur 

Anerkennung als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter erforderlichen Sicherheits- und 

Zuverlässigkeitsanforderungen nicht erfüllt oder auf Verlangen uns gegenüber keine 

Sicherheitserklärung abgibt oder der Käufer oder die von ihm im Rahmen der Vertragserfüllung 

eingesetzten Hilfspersonen diese Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen schuldhaft in 

schwerwiegender Weise oder wiederholt verletzen. 

§ 15 Geheimhaltung 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und technischen 

Einzelheiten, Geschäftsgeheimnisse, sowie sonstige vertrauliche Informationen der jeweils 

anderen Vertragspartei, die ihnen im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehungen bekannt werden, 

vertraulich zu behandeln und sie zu keinem anderen als dem Vertragszweck zu nutzen.  
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2. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht, soweit Informationen (a) zum Zeitpunkt der 

Weitergabe öffentlich bekannt sind oder dies zu einem späteren Zeitpunkt werden, und dieser 

Umstand nicht auf ein Fehlverhalten der empfangenden Partei zurückzuführen ist; (b) rechtmäßig 

und ohne dass hierdurch eine Geheimhaltungspflicht – nach bestem Wissen und Gewissen der 

empfangenden Partei – verletzt wurde, auf anderen Wegen als durch die offenbarende 

Vertragspartei oder mit dieser verbundene Unternehmen zur Kenntnis der empfangenden Partei 

gelangt sind; (c) von der empfangenden Partei nachweislich unabhängig entwickelt wurden; (d) 

aufgrund rechtlicher Vorschriften Behörden zugänglich zu machen sind oder (v) aufgrund eines 

Beschlusses eines Gerichts oder einer Aufsichtsbehörde offenzulegen sind. 

§ 16 Gerichtsstand, Erfüllungsort 

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Urkunden-, 

Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche sich zwischen uns und dem Käufer ergebenden 

Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag ist unser Firmensitz. Wir sind jedoch 

berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen. 

 

2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der 

Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung der Regelungen des 

Internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

 


